
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 28a BSG 1999
 BSG 1999 - Blutsicherheitsgesetz 1999

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.10.2019

Personen, die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 168/2004 die Quali6kation eines Leiters einer Blutspendeeinrichtung aufweisen, sind berechtigt, diese Funktion

weiterhin auszuüben.

In Kraft seit 31.12.2004 bis 31.12.9999
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